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1.

Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Schulverbandes
Ebermannstadt (Landkreis Forchheim) 

für das Haushaltsjahr 2025

Die Haushaltssatzung des Schulverbandes Ebermannstadt wurde 
am 13.02.2025 dem Landratsamt Forchheim zur Kenntnisnahme 
vorgelegt.

Die Haushaltssatzung enthielt keine genehmigungspflichtigen Be-
standteile.

Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt gemäß Art. 9 Abs. 
1 Satz 2 BaySchFG i. V. m. Art. 40 Abs. 1 KommZG, Art. 65 Abs. 
3 GO bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushalts-
satzung während der allgemeinen Geschäftsstunden öffentlich auf.

Nachstehend wird die Haushaltssatzung hiermit amtlich bekannt 
gemacht:

Haushaltssatzung des
Schulverbandes Ebermannstadt

- Landkreis Forchheim -
für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des Art. 9 Abs. 9 des BaySchFG i. V. m. Art. 41 KommZG 
sowie der Art. 63ff. der Gemeindeordnung (GO) hat der Schulver-
band Ebermannstadt am 08.11.2023 folgende Haushaltssatzung für 
das Haushaltsjahr 2025 erlassen, die gemäß Art. 9 Abs. 9 BaySch-
FG, Art. 40 Abs. 1 KommZG und Art. 65 Abs. 3 GO bekannt ge-
macht wird.

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushalts-
jahr 2025 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 3.652.300,00 Euro

im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.564.200,00 Euro

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf  0,00 Euro

festgesetzt. 
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2) Umlage Mittagsbetreuung (Unterabschnitt 2990)

A) Festsetzung der Verwaltungsumlage

Umlegung nur auf die Stadt Ebermannstadt

Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs 
(Umlage-Soll) zur Finanzierung von Ausgaben des Unterabschnit-
tes 2990 wird auf

278.200,00 Euro

festgesetzt.

Der ungedeckte Bedarf wird nach der Zahl der betreuten Schüler/
innen in der Mittagsbetreuung auf die Mitglieder des Schulverban-
des umgelegt.

Die für die Berechnung der Umlage für die Mittagsbetreuung maß-
gebende Schülerzahl nach dem Stand vom

01. Oktober 2024

wird auf

139 Schüler

festgesetzt.

Die Verwaltungsumlage wird somit je Schüler/innen auf

2.001,44 Euro

B) Festsetzung der Investitionsumlage

Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben.

4) Umlage Ganztagsbetreuung (Unterabschnitt 2991)

A) Festsetzung der Verwaltungsumlage

Umlegung nach der Schülerzahl:

Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs 
(Umlage-Soll) zur Finanzierung von Ausgaben des Unterabschnit-
tes 2991 wird auf

78.700,00 Euro

festgesetzt.

Dieser ungedeckte Bedarf wird nach der Zahl der betreuten Schü-
ler/innen in der Ganztagsbetreuung auf die Mitglieder des Schul-
verbandes umgelegt.

Die für die Berechnung der Umlage für die Ganztagsbetreuung 
maßgebende Schülerzahl nach dem Stand vom

01. Oktober 2024

wird auf

27 Schüler/innen

festgesetzt.

Die Verwaltungsumlage wird somit je Schüler/innen auf

2.914,82 Euro

festgesetzt.

B) Festsetzung der Investitionsumlage

Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

   181.500,00 Euro

festgesetzt.

§ 4

1) Schulverbandsumlage (Grund- und Mittelschule)

A) Festsetzung der Verwaltungsumlage

Umlegung nach der Schülerzahl:

Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs 
(Umlage-Soll) zur Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungs-
haushalt wird auf

2.240.700,00 Euro

festgesetzt.

Dieser ungedeckte Bedarf wird nach der Zahl der Verbandsschüler 
auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt.

Die für die Berechnung der Schulverbandsumlage maßgebende 
Schülerzahl nach dem Stand vom

01. Oktober 2024

wird auf

547 Verbandsschüler/innen

festgesetzt.

Die Verwaltungsumlage wird somit je Verbandsschüler/innen auf

4.096,34 Euro

festgesetzt.

B) Festsetzung der Investitionsumlage

Umlegung nach Schülerzahl:

Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs 
(Umlage-Soll) zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögens-
haushalt wird auf  

244.200,00 Euro

festgesetzt.

Dieser ungedeckte Bedarf wird nach der Zahl der Verbandsschüler/
innen auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt.

Die für die Berechnung der Schulverbandsumlage maßgebende 
Schülerzahl nach dem Stand

01. Oktober 2024

wird auf

547 Verbandsschüler/innen

festgesetzt.

Die Investitionsumlage wird somit je Verbandsschüler/innen auf

446,44 Euro

festgesetzt.
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 Jahresbericht und Verwendungsnachweis 2024 der VHS des  
 Landkreises Forchheim

Gremien: Ausschuss für Kultur, Tourismus, Bildung und Soziales

5. 25/1315

 Neuausschreibung Kreisarchivpfleger des Landkreises Forch- 
 heim – geplante Neustrukturierung Archivpflege im Landkreis  
 Forchheim

Gremien: Ausschuss für Kultur, Tourismus, Bildung und Soziales

6. 25/1316

 Ausschreibung DK-BS-A, BIK/V, BIK, BVJ/k, DK-BS-Flexi  
 und BV-Flexi für das Schuljahr 2025/26 am Berufsschulzent- 
 rum Forchheim

Gremien: Ausschuss für Kultur, Tourismus, Bildung und Soziales, 
Fachbeirat für Bildung

7. 25/1318

 Zweite Ausschreibung der Auszeichnung „Bildungskommune  
 im Landkreis Forchheim“

Gremien: Ausschuss für Kultur, Tourismus, Bildung und Soziales, 
Fachbeirat für Bildung

8. 25/1320

 Ausbildungsintegration von Mittel- und Förderschülerinnen  
 und -schülern (auch mit Migrationshintergrund)

Gremien: Ausschuss für Kultur, Tourismus, Bildung und Soziales, 
Fachbeirat für Bildung

9. 25/1321

 Fortschreibung Pflegebedarfsplanung für den Landkreis FO,  
 Bestands- u. Bedarfsermittlung nach Art. 69 Abs. 1 AGSG als  
 wesentliche Grundlage für die kommende Aktualitätsprüfung  
 der Maßnahmenempfehlungen des Seniorenpolitischen Ge- 
 samtkonzeptes von 2019

Gremien: Ausschuss für Kultur, Tourismus, Bildung und Soziales, 
Fachbeirat für soziale Angelegenheiten

10. 25/1322

 Immaterielles Kulturerbe Wässerwiesen - Errichtung touristi- 
 scher Unterrichtungstafeln

Gremien: Ausschuss für Kultur, Tourismus, Bildung und Soziales

11. Wünsche - Anträge - Informationen

Gremien: Ausschuss für Kultur, Tourismus, Bildung und Soziales, 
Fachbeirat für Bildung, Fachbeirat für soziale Angelegenheiten

Forchheim, 05.05.2025

Hermann Ulm, Landrat

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf

605.000,00 Euro

festgesetzt.

Die Kasse der Verwaltungsgemeinschaft Ebermannstadt ist berech-
tigt, den Kassenkredit für den Schulverband aufzunehmen.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2025 in Kraft.

Ebermannstadt, den 28.04.2025

Schulverband Ebermannstadt

Gez. Meyer Christiane, Erste Vorsitzende

(Beschluss Schulverbandsversammlung vom 21.01.2025)

2.

18. Sitzung des Ausschusses für Kultur, Tourismus, Bildung 
und Soziales zusammen mit dem Fachbeirat für Bildung und 

dem Fachbeirat für soziale Angelegenheiten
am Dienstag, 20.05.2025 um 16:30 Uhr im 

Landratsamt Forchheim, großer Sitzungssaal, 
Am Streckerplatz 3, 91301 Forchheim

TAGESOrDNUNG:

1. Genehmigung der Niederschrift der 17. öffentlichen Sitzung  
 des Ausschusses für Kultur, Tourismus, Bildung und Soziales  
 vom 10.12.2024

Gremien: Ausschuss für Kultur, Tourismus, Bildung und Soziales, 
Fachbeirat für Bildung, Fachbeirat für soziale Angelegenheiten

2. 25/1311

 Bericht zu Rückblick LEADER 2014 – 2022; Sachstand LEA- 
 DER 2023 - 2027

Gremien: Ausschuss für Kultur, Tourismus, Bildung und Soziales

3. 25/1313

 Bericht über die Tätigkeit des Kuratoriums zur Förderung von  
 Kunst und Kultur im Forchheimer Land 2023/2024

Gremien: Ausschuss für Kultur, Tourismus, Bildung und Soziales

4. 25/1314
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 3. 
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§ 4

Betriebskostenumlage

Der durch Gebühren und sonstigen Einnahmen nicht gedeckte Be-
darf zur Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt 
(Umlagesoll) wird auf   290.300 EUr 

festgesetzt und auf die Verbandsmitglieder Hausen und Herolds-
bach umgelegt.

Umlegungsschlüssel ist der jeweilige Wasserverbrauch im voraus-
gegangenen Jahr.

Investitionskostenumlage

Der durch Beiträge und sonstigen Einnahmen nicht gedeckte Be-
darf zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt 
(Umlagesoll) wird auf   351.000 EUr

festgesetzt und auf die Verbandsmitglieder Hausen und Herolds-
bach umgelegt. Umlegungsschlüssel ist der jeweilige Wasserver-
brauch im vorausgegangenen Jahr.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf  102.933 EUr

festgesetzt.

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2025 in Kraft.

91353 Hausen, 05.05.2025

gez.Bernd Ruppert

Verbandsvorsitzender

4.

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung des Zweckverbandes zur Abwasserbeseiti-
gung der Hirtenbach-gruppe wurde dem Landratsamt Forchheim 
zur Kenntnis vorgelegt.

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Be-
standteile.

Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt gemäß Art. 40 Abs. 
1 KommZG i.V.m. Art. 65 Abs. 3 GO bis zur nächsten amtlichen 
Bekanntmachung einer Haushaltssat-zung in der Gemeindeverwal-
tung Hausen (Heroldsbacher Str. 51, 91353 Hausen) währender der 
allgemeinen Geschäftsstunden öffentlich auf.

Nachstehend wird die Haushaltssatzung hiermit amtlich bekannt 
gemacht:

Haushaltssatzung

des Zweckverbandes zur Abwasserbeseitigung Hirtenbach-
gruppe (Landkreis Forchheim)

für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund der Art. 41 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale 
Zusammenarbeit (KommZG) und Art. 63 ff. der Gemeindeordnung 
(GO) erlässt der Zweckverband fol-gende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2025 wird hiermit festgesetzt;

er schließt

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit    
   617.600 EUR

und

im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit    
   674.800 EUR

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und

Investitionsmaßnahmen wird auf  0 EUR

festgesetzt.

§ 3

Die Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
auf    0 EUR

festgesetzt.



Amtsblatt für den Landkreis Forchheim Nr. 17 / 2025

– 79 –

5.

Bekanntmachung

Vollzug des Bayerischen Jagdgesetzes (BayJG) und der Ver-
ordnung zur Ausführung des Bayerischen Jagdgesetzes (AV-
BayJG);

Neubestellung eines Jagdbeiratsmitgliedes 

1. Gemäß Art. 50 BayJG in Verbindung mit § 31 AVBayJG wur-
de folgende Person vom 06.05.2025 bis 31.03.2027 zum Mitglied 
des Jagdbeirates im Landkreis Forchheim für den ausscheidenden 
Herrn Helmut Zenker bestellt:

   

Bereich Jagdbeirat

Jägerschaft Udo Burkard

Tiefenstürmig 21

91330 Eggolsheim

Forchheim, 06.05.2025

Landratsamt

gez.

Saß

Regierungsamtmann

6.

Bekanntmachung

Haushaltssatzung des Zweckverbandes für rettungsdienst 
und Feuerwehralarmierung Bamberg-Forchheim

Die Haushaltssatzung 2025 des Zweckverbandes für rettungs-
dienst und Feuerwehralarmierung Bamberg-Forchheim vom 
12.03.2025 wurde im Oberfränkischen Amtsblatt der regie-
rung von Oberfranken Nr. 7 vom 24.04.2025 auf Seite 48 amt-
lich bekanntgemacht.

Art. 41 Abs. 1 KommZG wurde beachtet.

Bamberg, 30.04.2025

Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung 
Bamberg-Forchheim“

Christine Feldbauer

Geschäftsführerin ZRF


